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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXX1978 
über den Straßenverkehrsbeitrag (Straßen­

verkehrsbeitragsg-esetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: . 

Gegenstand des' Straßenverkehrsbeitrages 

§ 1. (1) Dem Beitrag unterliegt die Beförde­
rung von Gütern im Inland mit Fahrzeugen mit 
inländischem oder ausländis~em Kennzeichen. 

(2) Fahrzeuge im Sinne diese.s Bundesgesetzes 
sind. 'Kraftfahrzeuge und von Kraftfahrzeugen 
gezogene Anhänger. 

Ausnahmen von der Beitragspflicht 

§ 2. Beitragsfrei sind Beförder~ngen 
1. mit Kraftfahrzeugen und Anhängern, deren 

höchste zulässige Nutzlast allein oder zu­
,sammen nicht mehr als 5t beträgt; 

2. mit F:thrzeugender Gebietskörperschaften, , 
wenn die Fahrt' ausschließlich für Zwecke 
,des Str,alvoT1zu~es, oder Zollwache oder der 
Straßenerhaltung durchgeführt wird; 

3. mit Heeresfahrzeugen; 
4. mit Zugmaschinen und Motorkarren samt 

Anhängern, wenn die Fahrt ausschließlich 

Beitragssatz, Bemessungsgru1'ldlage 

§ 3. (1) Der Beitrag beträgt für j.eden ange­
fangenenKalendermonat pro Tonne höchster 
zulässiger Nutzlast für 

1. Sattelanhänger mit inländischem 
Kennzeichen mit einer höchsten 
zulässigen Nutzlast von nicht 
mehr als 8 t ................ S85,-, 

2. Sattelanhänger mit inländischem 
Kennzeichen mit dner hömsten 
zulässigen Nutzlast von mehr als 
8 t .......................... S 170;-, 

3.a:lle übr1gen Fa'hr:Leug.e mvt mlän­
dischem Kennzeichen mit einer 
höchsten zulässigen Nutzlast von 
.nicht mehr als 8 t ............ . 

4. alle ubrigen Fahrzeuge mit inlän­
dischem Kennzeichen mit einer 
höchsten zulässigen Nutzla·st von 
·mehr als S' t ............... . 

S 100,-, 

S200,-. 

Bruchteile von Tonnen sind auf volle Tonnen 
aufzurunden. Für Tiefladeanhänger ist bei der 
Beförderung eines unteilbaren Gutes die Nutz­
last m1<t.höchstens 28 t anzusetzen. 

für Zwecke eines land- und .forstwirtschaft- (2) Der ;Beitrag beträgt für Fahrzeuge. mit 
lichen Betriebes durchgeführt w.ird; zum auslänifischem Kennzeichen für jedes Tonnen­
land- und forstwirtsch.aftlimen Betrleb g.ehä- kilometer S 0,25. Das Tonnenkilometer is.t· das 
ren auch die Nebenbetriebe, clie dem land- Produkt aus der Anzahl der Tonnen der höchsten 
und forstwirtschaftlichen Hauptbetrieb zu zulässigen Nutzlast des Fahrzeuges und der An­
dienen bestim.n'l·t sind; zahl der Kilometer der im Inland zurückgelegten 

5; mit Anhängern, die für die Beförderung F.ahrtstrecke. Bruchteile ~on Tonnenkilometern 
von Schienenfahrzeugen .auf der Straße ein- i smd auf volle Tonnenkilometer aufzurunden. 
geridl,tet sind und ausschließlidld:tfür ver- i 
w,endet werden; (3) Der für die Güter,bef&rderung nach Ton-

nenkilometern festzusetzende Beitrag darf im 
6. ,im Rahmen von Dien-stfahrten der Organe' Kalend,ermonat den .Betrag nicht üherschreiten, 

der Polizei oder der Bundesgerularmerie; der sich bei .einer Berechnung nach Abs. lerge-
7. im Rahmen der Feuerwehr, der Müll- oder ben würde. Dies gilt nur, wenn der Beitrags­

Fäkalienabfuhr, der Straßenreinigung oder schuldner dem Zollamt die Höhe deS' bisher für 
des AufbringensV'on Streugut auf der den Kalendermonat für das Fahrzeug entrich­
Straße; teten Beitrages nadrwelst. Beförderungen. sind 

8. im Rahmen von nationalen oder internatio- dem Kalend.ermonat zuzurechnen, in dem.· der 
nalen Hilfsprogrammen in NotstandsJäHen. Eintritt des Fahrzeuges in das Inland erfolgt. 
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2 822 der Beilagen 

Beitragsschuld, Beitragsschuldner, Haftung 

§ 4. (1) Die Beitragsschuld entsteht für Beför­
derungen mit Fahrzeugen mit inländischem 
Kennzeichen mit Beginn des Kalendermonats, 
in dem di,e Beförderung durchgeführt wird. Für 
Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen ent­
sneht die BeitragsschuId mit ihrer Bekanntgabe; 
erfolgt der Eintritt oder Austritt des. Fahrzeuges 
unter Verletzung zollrechtlicher Vorschriften, so 
entsteht die Beitragsschuld mit dem Grenzüber­
tritt. 

(2) Beitragsschuldner ist der Zulassungsbesitzer 
des Fahrzeuges, hei Fahrzeugen, die ohne Hei­
stellung eines Lenkers vermiet·et werden, der 
Mieter und bei Fahrzeugen mit ausländischem 
Kennzeichen auch der Lenker. Der Lenker des 
Fahr,zeu:g,es mit ,a-usländisch,em Kennzeichen ß1il,t 
als Ve~tr,eter des and!eren Beitragsschu!.dners, 
'sofern nicht dies,er seLbst oder ein von ihm 
schri:ftlich BevoHmäch-ni~ter ,einschr-eitet. 

(3) Fahrzeuge mit ausIändischem Kennzeichen 
haften für den Beitrag, auch wenn sie nicht 
im Eigentum des Beitragsschuldners stehen. Dies 
gilt nicht, wenn der Eigentümer oder der Ver­
fügungsberechtigte nachweist, daß ihm die Fahr­
zeuge gestohlen oder auf andere deliktische Weise 
entzogen worden sind. 

Anzeige- und Erklärungspflicht 

§ 5. (1) Der Beitragsschuldner hat die Fahr­
~euge mit inländischem Kennzeichen, mit 
welchen beitragspflichtige Gü'terbeförderungen 
durchgeführt werden, dem Finanzamt anzuzei­
gen. Die Anzeige ist bis zum 10. des dem Ent­
stehen der BeitragsschuI.d folgenden Kalender­
monats auf amtlich aufgelegtem Vordruck abzu­
gehen und hat den Namen und die Anschrift 
des Beitragsschuldners, die Art, das KennzeidIen 
und die hömste zulässige NutzIast der Fahrzeuge 
und die zu entrichtenden Beiträge samt summen­
mäßi~er Zusammenstellung zu enthalten. Fallen 
die Voraussetzungen für die Beitragspflicht weg, 
so ist dieser Umstand jeweils bis zum 10. d,es 
folgenden Kalendermonats dem Finanzamt 
schriftlich unter Vorlage eines geeignet,en N ach­
weises anzuzeigen. 

(2) Der Beitragsschuldner hat für jedes abge­
laufene Kalenderjahr bis zum 31. März des dar­
auffolgenden Kalenderjahres auf amtlich aufge-
1e,gtem Vordruck eine Erklärung .über ,di,e von 
ihm hei .der Güterlbef-ör-derung -eingesetzten Pahr­
zeu~e mit inländischem KJennzeichenabzug'eben. 
In dieser Erklärung s,ind leltie Al't, das Kennzeichen, 
die höchste zuläSStige Nutzlast ,elter Fahrzeuge, die 
Kalendermonate, für die eine Beitragsschuld ent­
standen ist, und die darauf entfallenden Beiträge 
samt summenmäßiger Zusammenstellung- anzu­
führen. 

(3) Für Fahrzeuge mit ausländischem Ken~­
zeichen hat der Beitragsschuldner für jede bei­
tragspflichtige Beförderung dem Grenzzollamt 
eine Beitrag,serklärung auf amtlich aufgelegtem, 
V01"druck abzugeben. Diese hat den Namen und 
die Anschrift der (des) Beitragsschuldner(s), die 
Art, das Kennzeichen und die höchste zulässige 
Nutzlast der Foorzeuge sowie die für die Be­
messung des Beitrages erforderlichen Angaben zu 
enthalten. 

Zuständigkeit und Erhebung 

§ 6. (1) Für die Erhebung des Beitrages i~t 
bei Beförderungen mit Fahrzeugen mit inländi­
schem Kennzeichen das Finanzamt zuständig, 
dem die Erhebung der Umsatzsteuer des Bei­
tragsschuldners obliegt. Fehlt ein derartiges 
Finanzamt, so hat das Wohnsitzfinanzamt, des 
Beitl1agsschuldners den Beitrag zu erheben. Der 
vom Beitragsschuldner selbst zu berechnende Bei­
trag ist jeweiI.s bis zum 10. des dem Entstehen 
derB-e~tragsschuld folg,enden Kalendermonats an 
,das Finanzamt z'u ,entl1ich'llen. 

(2) Bei Beförd~rungen mit Fahrzeugen mit 
ausländischem Kennzeichen ist' das Grenzzollamt 
für die Erhebung ,des Beitrages zuständig. Als 
Grenzzollamt gilt beim Eintritt in das Inland 
das Zollamt, bei dem die erste zollamtliche Be­
handlung, und beim Austritt aus dem Inland 
jenes Zollamt, bei ,dem die letzte zollamtliche 
Behandlung erfolgt; in den FäHen des § 4 Abs. 1 
letzter Halbsatz gilt als Grenzzollamt jenes Zoll­
amt, das zur Erhebung der Zölle zuständig ist 
oder zuständig wäre,. wenn solche zu erheben 
wären. 

(3) Das Grenzzollamt setzt den Beitrag bei 
Beförderungen mit Fahrzeugen mit ausländi­
schem Kennzeichen mit Bescheid fest. Der Beitrag 

. ist im Zeitpul1!kt der Entstehung der Beitrags­
schuld sofort bar zu entrichten. Wir-d die Abgabe 
der Beitragserklärung yerweigert oder der Bei­

Itra,g nicht sofort ,en<tl'ich'tet, so, haben di,e 
Organe der ZoUämter das Verbringen von Fahr­
zeugen mit ausländischem Kennzeichen in das 
Inland zu untersagen oder die unverzügliche 
Rückbringung des Fahrzeuges und seiner Ladung 
in das Ausland anzuordnen. Mit der Rückbrin­
@ung -erlischt eine ibereits ,entSitandene ß.ei.trags­
schuld. 

(4) Dem Beitragsschuldner ist eine Ausferti­
gung der Beitragserklärung auszuhändigen; er 
hat sie samt Beitragsbescheid im Inland mitzu­
führen und den Organen der Zollwache, des 
öffentlichen Sichellhei\)~dienstes oder der Abga­
benbehöl'de, in deren Amtsbereich .die Beförde­
rung durchgeführt wird, auf V.er:langen zur 
Obel1prü,ful1Jg auszuhänd,igen. 

(5) Der Beitragsschuldner hat die vom Ein­
trittszollamt übergebene Ausfertigung der Bei­
tragserklärung dem Austrittszollamt vorzuIegen; 
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822 der Beilagen 3 

dabei hat er Angaben, die zu ab~eichenden 
Bemessungsgrundlagen führen, durch Abgabe 
einer Beitragserklärung aU!f amtlich aufgelegtem 
Vordruck zu berichtigen. Das Austrittszollamt 
hat, soweit erforderlich, eine Neufestsetzung 
unter Anrechnung des vom Eintrittszollamt 
festgesetzten Beitrages vorzunehmen. Eine sich 
daraus ergebende Beitragsschuld ist sofort bar 
zu entrichten, eine sich ergebende überzahlung 
ist sofort zu erstatten. 

Herstellung von Gegenrecht 

§ 7. Der Bundesminister für Finanzen ist er­
mächtigt, für Beförderungen mit Fahrzeugen mit 
ausländisch,em Kennzeichen den Beitrag durch 
Verordnung zu erhöhen, soweit dies zur Erzie­
lungeiner den Grundsätzen der Ge!;1enseitig­
keit entsprechenden Behandlung erforderlich ist. 
Hiebei ist auf alle Abgaben Bedacht zu nehmen, 
die im Zusammenhang mit Beförderungen mit 
Fahrzeugen mit inländischem Kennzeichen in dem 
betreffenden Staat ,erhoben werden. 

Abgeltung von Ermäßigungen beim Bahntrans­
port 

§ 8. (1) Werden von ·einem Eisenbahnunter­
nehmen für die Bahnbeförderung von Kraftfahr­
zeugen, Anhängern oder Sattelanhängern im Hin­
blick auf 'den zu entrichtenden Straßenverkehrs­
beitrag Ermäßigungen gewähn, so ist dem Eisen­
bahnunternehmen der dadurch ,entstehende Ein­
nahmenaus.faM im Ausmaß ,,"on 15% ,des monat-

lich zu entrichtenden Straßenv,erkehrsbeitrages 
pro Beförderung, j.edoch nicht mehr als der ins­
gesamt für das beförderte Fahrzeug monatlich zu 
entrichtende Straßenverkehrsbeitrag, abzugelten. 

(2) Der Abgeltungsbetrag ist vom Bundesmi­
nister für Verkehr im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen nach den Grund­
sätz·en des Abs. 1 zu ermitteln. Im jeweiligen 
Bundesvoranschlag ist .ein angemessen~r Betrag 
zur Bevorschussung des im nächsten Jahr voraus­
sichtlich anfallenden Abgeltung·sbetrages sowie der 
zur endgültigen Abgeltung aus vergangenen Jah, 
I1en noch aushahende Restbetrag im Vergleich zur 
budgetmäßigen Vorsorge im Kapitel "Verkehr" 
z'u ver'anschlagen. 

Schluß bestimmungen 

§ 9. (1) Der Straßenverkehrsbeitrag ist eme 
ausschließliche Bundesabgabe. 

(2) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1978 
in Kraft. Es ist auf alle Vorgänge anzuwenden, 
für die die BeitragsschuM nach dem 30. Juni 1978 
entsteht. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich 
des § 6 Abos. 4, soweit .dieser das Einschl'eiten 
von Organen des öffentlichen Sich,erheitsdienstes 
vorsieht, im Einvernehmen mit dem Bundesmi­
nister für Inneres, hinsichtlich des § 8 im Ein- . 
v·ernehmen mit dem Bundesminister für Ver­
kehr, betraut. 

Erläuterungen 

ö.sterreichs Fernstraßen sind überlastet. We­
sentlich trägt dazu der Schwerlastv·erkehr bei, der 
seit Jahl'en stark zunimmt. Seit 1961 hat ·der 
innerösterreichischeStraßengü terver kehr auf 
mehr als das 2fache, der grenzüberschreitende 
Straßentransport auf mehr als das 8fache und 
der Straßengütertransit, der sich alle vj,er Jahre 
verdoppelt, auf das 24fache zugenommen. Der 
Straßenausbau kann mit dieser Entwicklung nicht 
annähernd Schritt halten. Die Durchlaßfähigkeit 
der Fernverkehrs- und Transitstraß·en ist daher 
an vielen Stellen erheblich beeinträchtigt. 

Der Lkw-Verkehr verursacht gegenüber dem 
Pkw-Verkehr einen weitaus höheren Straßenbau­
und -erhaltungsaufwand. Breitere Straßen, stär­
kere Fahrbahnen und Kriechspuren verteuern den 
Bau. Höhere Fahrleistung und höherer Achs-

druck, damit mehr Straßenverschleiß, erhöhen 
die Erhaltungskosten. 

Ausländische Lastwagen Leisten praktisch keine 
Straßenabgaben, weil auf den kurzen österr,eichi­
schen Fa:hr,tstrecken kaum igetankt wiI1d 'Und daher 
keine Treibstoffs·teuern entrich"et werden. Da der 
Schwerl<lstverkehr auf der Straße unverhältnis­
mäßig wenig für 'seinen VerkJehrsweg 'zahlt, 
kommt es zu MarktverZJerrungen. Soll das Fern­
straßennetz nicht bis zum Zusammenbruch über­
lastet werden, ,so muß es gelingen, den Güter­
schwerverkehr - wo d~es möglich un:d vernünftig 
i~t - auf .die Bahn z.urückzuverla.gern. 

Im Straßenverkehr konzentriert sich der Wa­
renaustausch Europas auf österreichischem Staats­
gebiet auf wenige und daher besonders stark be­
lastete Routen. Die rasante Entwicklung des in-
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4 822 der Beilagen 

ternationalen Lkw-Verkehrs verschärft die Pro­
bleme vor allem im Trans-it von Jahr zu Jahr 
mehr. 

österreich hat für den Ausbau der wichtigsten 
internationalen Straßenverbindungen bereits über 
34 Mrd. S aufg;ewendet und wird für diese Routen 
noch an die 70 Mrd. S aufbringen müssen -
von den Finanzierungskosten und -de~ Erhal­
tungs- und Betriebsaufwendungen ist dabei noch 
gar nicht die Rede. Gerade der grenzüberschrei­
tende Verkehr hat Ö'Sterreich gezwung;en, Stra­
ßenzüge auszubauen, die für den innerösterrei­
chischen Bedarf nicht' oder noch nicht die gleiche 
Bedeutung haben wie für den internationalen 
Verkehr. Dies hat dazu geführt, daß finanzielle 
Mittel jenen Straßenbauvorhaben entzogen wur­
den, ,denen für ,den innerösterreichisch,en Ver­
kehr größere Bedeutung zukommt. 

österreich hat ,gim in~ernational verpflichtet, 
aUen Staa,ten den ungehinderten Warenaustausch 
.zuermögJichen. Nach Ider Entwicklungstendenz 
im Straßengüterverkelir ist aber damit zu rech­
nen, daß sich die Verkehrsv,erhältnisse binnen 
weniger Jahre so verschlechtern werden, daß die 
Einhaltung dieser Zusage in Frag;e gestellt ist. 

Aus internationaler Sicht betrachtet war danach 
zu streben, die neue Abgabe in möglichste über­
einstimmung mit völkerrechtlichen Vertrags­
pflichten zu bringen 'und eine Aufkündigung 
bestehender zwischenstaatlicher Vereinbarungen 
auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß ein­
zuschränken. In d~esem Sinn ,schied eine- steuer­
liche Erfassung des gflenzüberschr,eitenden Stra­
ßengüterverkehrs im Wege des geltenden öster­

cherart kon?;ipierte Abgabe erfordert lediglich 
die Kündigung mehrerer älterer bilateraler Ver­
einba'fungen mit der BRD, Bulgarien, Italien, 
Liemtenstron UIfld roiJt .der. CSSR, .die jedoch seit 
.dem WegfaH der,sein'e~eit~genooterr,eich.jschen 
Beförden,mgs'steuer nicht mehr angew,endet wur­
den; von den jüngeren., nach Auslaufen der Be­
förderungssteuer' auf dem Gebiet der Besteue­
rung des grenzüberschreitenden Straßenverkehrs 
abgeschlossenen Vereinbarungen wil1d lediglich ein 
Vertrag, nämlich das Regierungsabkommen vom 
3. Juli 1973 mit der UdSSR, BGBL Nr. 453/1973, 
einer Kündigung bedürfen.. 

International besteht die Tendenz. zu einer 
einheitlichen Regelun.g in Form einer abg,estimm­
ten. Wegekostenabgeltung zu gelangen. Der Ent­
wurf trägt) demdadur:ch Rechnung, daß der 
Straßenverkehrsbeitrag rn seinen Grundzügen 
den Merkmalen einer Beförderungssteuer ent­
spricht, jedoch auch einige Merkmale ,einer Wege­
kosten ab geltung beinhaltet. Dadurch besteht die 
MÖ.g'lichkeiteiner lintern:lJt~ona:Len Anpassung, so­
bald ein internationales Wegekostenabgeltungs­
system entwickelt sein wird, welches auch die 
österreichi,schen Gegebenheiten berücksichtigt. 

Die internationale Rücksichtnahme erforderte 
weiters, daß die Abgabe auf die voIIkommene 
GI,eichbehandlung von Ausländern und Inländern 
Bedacht nimmt. Die 'gesetzIich,en Bestimmungen 
treffen daher bei der abgabenl'echtl1chen Erfas­
sung . gleicher Beförderungen im Endergebnis 
keine wie immer geartete Differenzierung zwi­
schen Kraftfahrzeugen mit in- oder'ausländischem 
Kenn~eichen. 

reichischen Kraftfahrzeugsteuel'systems unter ent- Um auch im A\IlSland ,für ,d1e nunmehr unah­
sprechender Anhebung der Abgabenbelastungauf dingbar gewo1"dene abgabenrechtliche Maßnahme 
das erforderliche Ausmaß von vornherein aus, größtmöglimes Verständnis zu finden, war es 
da dies mit den Bestimmungen des multilate- geboten, dafür :zuoorgen, daß ,di'e neue Abg~be 
ralen ECE-Abkommens über die Besteuerung von nicht allein ausländische Volkswirtschaften' be­
Straßen:fa.hrzeugen, .die .der ~n1JernaJllionaJen Wa- lastet, 'Sondern daß auch österreich einen Teil 
renhefönderung dienen, ,BGBt. Nr. 270/1962, une, dieser La'Stauf 'sich nimmt. In diese~ Sinn 
ver,einhar gew;esen wär,e. Aus dem ,gleichen Grund wurde dav<onAhstapd genommeN, dne reine 
wurde davon Abstand genommen, ein Entgelt Transitabgahe zu konzipieren, die unter Bedacht­
für die Benützung der österl'eichischen Straßen nahme auf überwälzungseffekte in erster Linie 
(StraBenbenützungsabgabe) einzuführen, da die- nur im Ausl.:lJrud ,ansässige Wanenempfänger ge­
ser Abgahengegenstand zu große Ähnlichkeit mit troffen hätte und die infolge des wesentlich 
der geltenden Kraf\tfahr21eu,g~teU'eraufgewies'en kleineren Kreises der Abgabepflichtigen zudem 
hätte. Eine Besteuemng des grenzüberschreiten- eine höhere Abgabenausmessung bedungen 'hätte. 
den Straß'engüterverkehrs im Rahmen des, gel- Statt dessen wurde neben dem Transitverkehr 
tenden UmsatzsteuersystJems hätte wohl dem sowohl der grenzüber:schreitende Loco-Verkehr 
ECE-Abkommen entsprochen, jedoch die Kün- (grenzüberschreitender Güterempfang und grenz­
digung zwischenstaatlicher Vel'einbarungen mit überschreitender Güterver:sand) alS auch der reine 
der DDR, BGBL Nr. 556/1974, mit Griechen- inlandverkehr in den sachlichen Anwendungs­
land, BGBL Nr. 479/1973, und mit Rumäniell, bereich der Abgabe einbezogen. 
BGBl.Nr. 237/1973, erfordert, so daß sich letzt­
lich ein Abstellen auf die in österreich durchge­
führten ,,Beförderungen" als der aus internatio­
naLer Sicht zw.eckmäßrigste Weg erw,i,es. Eine sol-

Die ,einfache Form der Ahga:benerhebung wird 
dazu heitI"aJgen, daß. ,zuiriitzlriche V,erzögertmgen 
an der Staatsgr.enze nicht ,entstehen. 
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Der vorliegende Gesetzes.etl!twurf läßt eia Auf­
kommen von 2 Mrd. S jährlic.h erwarten. Durc.h 
die Rationalisierung des Abfertigungsverfahrens 
bei den ZoUämt;ern sow~e durc.h Verbindung von 
Maßnahmen der Finaazämter bei der Vollziehung 
dieses Abgabengesetzes mit· Maßnahmen bei der 
VoHziehung anderer Abgabenge~etze wird der' 
erfQrderlic.he Personalaufwand in relativ besc.hei­
denen Grenzen gehalt'enwerden können. Der 
erforderliche Sac.haufwand wird mit zirka 
10 Mil!. S jahrlic.h v,eransc.h'la,gt. 

Die' Zuständigkeit l{ies Bundes zur Erlassung 
des vorliegenden Bundesgesetzes ergibt sich aus 
§ 7 Abs. 1 F-VG 1948. 

Zu§ t: 

Zu §2 Z. t: 

EineB.efreiungkommt~ur den Kraftfahr­
zeugen zu, deren höchste' zulässige Nutzlast nic.ht 
mehr als 5 t beträgt. In diese Nutzlast ist die 
Nutzlast mitgezogener Anhänger einzurec.hnen. 

Zu § 2 Z. 5: 

Die Abholung und Zustel1ufJ.:g von Eisenhahn­
wageflfl1<.h Straß·ent,oH,ern a.n Firmen ohne .Bahn­
ansc.hluß ist eine Verkehl'stechnik, bei der der 
größte Teil der Beförderungsstreeke auf der 
Sc.h~ene ahgewiCkdt wird. Sie dient der Ent­
lasnungder Straßen, und soll ,daher von der 
Abgabeilpflic.ht freigestellt werden. 

Zu § 3: 

Die Bemessungsgrundlage bildet bei den Güter­
beförderungen mit Fahrzeugen mit inländisc.hem 
KennzeiChen di,e höchste zul~ssige NUtzlast des 
eingesetzten Fahrzeuges. Was als Nutzlast anzu­
setzen ist, läßt s'ich aus den kraftfahrrec.hdichen 
rs,estimmungen ab1eiten. Bei Fahrzeugen mit höhe­
rem Höc.hstgewic.ht im Smf1:e des § 39,a KFG,zu­
letzt geändert durch Bundesgesetz BGBl. Nr~ 6151 
1977, wird die höc.hste zulässige Nutzlast nur 
im Rahmen der allgemein geltenden Höc.hst­
grenze für die Gewic.h'te festgesetzt. Der Beitrag 
wird hei Fahrzeugen mit irtlandismem Kenn­
zeichen gesondert für jedes Fahrzeug berec.hnet. 

Ge~enstan,d des Beitra.ges liri die Güterbeföl"de­
rung mit Kraftfahrzeugen, Was ah Kraftfahrzeug 
zu gelten hat, ergibtsic.h aus den Bestimmungen 
des Kraftfahrgesetzes. Zur Verdeutlic.hung wur­
den die Anhänger im Gesetzestext gesondert an­
geführt, obgleic.h de'r Transport von Gütern mit 
Anhängera s,elbst sc.hon eine Gütei.'beförderung 
mit Kraftfahrzeugen darstellt. Die Beitragspflic.ht 
besc.hränkt sic.h auf solc.heFahrzeuge, die in- oder 
ausländisme Kennzeichen führen; Transportkar­
ren und sonstige Fahrzeuge, ,die in erster Linie 
zur Verwendung innerhalb v.on Betriebsanlagen 
bestlimmt. "und nimt lZ!Um V.erkehr Zllllgelas.sen 
sind, unterliegen daher :bei der GÜlterbeförderung 
nic.ht der Abgabe. Leerfahrten sind nic.ht ab- Für FaJhrzeu,gemit illnlänidischemKcennzeiche.n 
galbepflichcige Beförderungen, auc.h wenn sie re- :~t eine Monatsbesteuerung mit ,einem FiXibetr:i.g 
gclmäßig mit einer vorherugenoder nachfolgen- v'@'Ilgesehen. Sä:mt1iche Gü'teribeföIlderungen in 
dm Gi:iterbeförderung unmittelbar zusammen- ,e;me.rn Kalendermon..at wel'den ,dam.i;t. erfaßt. Als 
hängen. Eine Leerfahrt wird nur dann vorliegen, F,olge ,davonlU1'Loorliegtcin Fahrz~\l1g, auc.h wenn 
wena sowohl das Kraftfahrzeug als auc.hder Anderunge;n inder PeFlSon des Zulass;ungs'he­
Anhäng,er nic.ht mit Gütern' beladen sind. Das s~tzers teintretJen, :im Ka:lender,monat nur ,einmal 
Mitführen von Ballast beiSc.hul-, übungs-oder dem Beitra.g. 
Tes.tfahrten stellt keine Beförderung von Gütern : 
imSinn.e dieses Gesetzes dar. 

Sowahl ,die Güterheförderungen im Werkver­
kehr als auc.h im fUß,rgewetblichen Verkehr wer­
den ;vom Straßenverkehrsbeitrag erfaßt. Inland ist 
das Bundesgebiet. Im grenzüber:sc.hreitenden Ver­
kehr wird demnach nur die Inlandstreoke zu 
einer Beitragspflic.ht führen. 

Di'e Beitra~frerhei,t ist gruIlldsätz1ic.h jeweils 
auf die einzelne Fahrt und auf den begünstigten 
Zweck abgestellt. 

Die inande,ren Gesetzen vorgesehenen Abga-
: benbegünstig.ung,en. ~etwa Wien er übereinkom­

men über diplomatische ß.eziehungen, BGBL 
Nr. 66/19(6) werden bei der VoHziehung dieses 
Geretzes zu beamten ,sein. 

Die Staffe1ung ,des 5traßenverkehrsbeitrages 
il1'ac.h .der Nutzlast iberuCksichtigx, daßhei Beför­
derungen mit schwer.en Straßenfaihrzeugen sowohl 
infolge .der höhellen Durc.hschnittsfahrlei!stung als 
auc.h bei höherer Ac.hslast ,ein,e üherpr.oportional 
IZ:UJfilehmende Straßeuablltu tzungentstelht. 

,Für Sattelanthänger wurde im VeI1hältnis zu 
anderen Anhängern :ein niedriger Straßenver­
k'ehr,~beitrag vorge9ehen, weLl Sattelanhä.n~er in 
de·r Anschaffung 'teur,er ,sind, sich :liDer wegen des 
güntStigen V:enhältn:isses .der Nutzlast :zum Fahr­
zeuggewticht hesser !ii,r .den kombmierten Verkehr 
Schiene -:- Straße eig11ten. 

Die Anschaffung von 'tief.ladeanhäng,ern für 
. den Transpo1'lt unterlbarer Gü'teri(z. B. Genera­
toren, Krafttwlenk:.teile u. ä~),die nic.ht 'per Bahn 
oder Schiff beiföndert ,w,er,den können, ,ist heson­
,ders i~n~eslliltiOtflsa\:l;fw,efld,ig; ,~hr Einsatz ist auf 
ver'hältnismäß~g wenige Beför,deI1Ungsfälle be-
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6 82~ der Beilagen 

schränk,t. Die Vorhakung solcher Spezia<Lfahrzeuge 
für die Abwicklung 'Unteilbarer SchweI1transporte 
!.]egt im volkswirtsch.a,f,tilichen Interesse. Bei der 
F,estsetzung ,der Beitragsgr,el'1ze wurde auf diese 
Momente Bedacht genommen. 

Die :ßoemessungsgrundlage bildet hei Beförde­
rungen miit Fa,hrzeugen mi,t 'ausländischem Kenn­
zeichen das Tonnenkilometer, wobei die Abgaben­
leistun'g im einlZdnen Kalendermonat -mit dem 
für Inländer ,geltenden Monatsbetrag :hegren:zt lSlt. 
Der Nachweis ülber den für den K:3!lendermonat 
beza;hlten Beitra,g ist durch Vorla!?ie der vom 
Zollamt ausgest-ellt,en 'Belege .zu erbringen. 

Zu § 4: 

Die Beitragsschuld entsteht beim V,erkehr mit 
Fahrzeugen mit inländischem Kennzeichen mit 
Beginn des Monats, in dem die Beföl"ide.rung 
durchgefilhI1t ,wird; in aUen amderen FäUen mit 
ihrer ,Bekanntgabe durch das Zollamt, allenfalls 
jedoch mit dem Grenzübertrvtt. Als iBe~trags­
schuldner kommen bei Fahrzeugen mit inländi-

'schem Kennzeichen . der Zula'Ssungsbes,iJtzer oder' 
der Mieter ,desF3!hrzeuges ,in Betracht. Bei Fahr­
zeugen mit ausländischem Kennz,eichen hesteht 
zWiischen dem Zulassung~besi,tzer und ,dem Lenker 
oder dem Mieter 'Und ,dem Lenker ,ein Gesamt­
schuMv,erhältnis. Hinsichtl:ich ,des 'Beitrages wird 
der Lerrker yonFahrzeugen mit 3!usländischem 
Kennzeichen zum ,g,esetz;!,ichen V,eI1treter ,des Bei­
tragsschuldne~s. Auf Grund dieser Vel"itr,ewngs­
macht ist-der Lenker bel"echti:gt, für den Bei­
tragssch'uLdner !die Beitragserklärung a,bzugeben 
und ,den Be1tragsbesch,eid in Empfang zu nehmen. 
Una'bhängig davon ,&t-ehtes dem Bei,tragSISmuldner 
freI, den Lenker hei Antritt der Fahrt mit hereits 
unterferügten !Beitragser.klärungen auszustatten. 
Bei Nich,tebnzahlun,g ,des Bettrages ,ist ,das Zollamt 
!betugt, ,die Beschlagnahme der Fahrzeuge mit 
IBescheid auszusprechen (§ 225BAO). In den im 
Gesetz aIligetührten Fällen kommt es im Sinne 
des Erk. des VfGH vom 26. Juni 1975, 91g. 
Nr.7584, zu keiner Sachhaftung. 

Zu § 5: 

Diese Vor.schrift reg>elt die Anzeige- und Er­
klärul'1gspflichten des Beütragssch-uldners. Die An­
zeigen haben die Auf:gahe, eine lückenlose Er­
,fassung der inder Güterbeföliderungeingeset2lten 
Fahrzeuge zu gewährleisten. Für heitragsfreie 
Fahrzeuge entfällt eine Anzeigev,erpflichtun.g. Zur 
Erfüllung . der Anzeigev,erpflich'tungen werden 

, atp'tliche Vordrucke aufgelegt; durch § 133 Abs. 2 
BAO rwirddi.e V,erw.endung der VOl"idr)lcke zur 
aI1geme~n.en Pflicht. 'Die Frist zur Ahg:'lhe der An­
zeigen ,endet ,g\.eichzei,t~g mit der Fri&!zur Ent­
I'ichtung des Be~trages. 

'. Die Abmeldung ViOm Verkehr und die Hinter­
legung des Zuhssungssch,eines und der Kenn-

zeichentafeln stdlen Umstände dar, welche die 
Beitra,gspflicht beenden. 

Bei ,gr!enzÜJberschreiteruden ,Beförderungen mit 
Falhr,zeugen mit ausländtschem Kenl12!eichen ist 
eine Einzelbest'tluerung vongesehen. Das Wesen 
,der Einzelbesteuerung besteht darin, daß der Bei­
trag für j.ede Fath1"t 'zu berechnen ist, <was ,erne 
zeitnahe Erhssung ibewil1rot. 

Zu § 6: 

Die Zuständigkeit zur Erhebung des ,Beitr.ages 
r:ichtet .sich jewdls danach,Oibd~e BeföI'derung 
mit Fahrzeugen mit ~nländischem Kennzeichen 
oder mi,t Fahrzeugen mit a;usländischem J<Jenn­
zeichen durchgeführt wird. Im ,ersten Fall ,1st das 
Finan'Lamt, das örtlich und sachEch zur Erheibun.g 
der Umsa:tz~t-euer in 'Betracht l\JOmmt, ,auch für 
die Erhebung des Beitra.ges zuständig. Für Bei­
ua,gsschuldner, .die nicht UnteI1nehmer !im S~nne 
des Uinsatzsteuer,gesetzes ,sind, mußte eine .e~gen,e 
Zuständig>k,eit durch An.führung des Wohns]tz­
finanza;mtes ,gefunden ,werden. Eine Selbstihel1ech­
nung des ,B,eitr3lges ,durch ,den Beitragspflichtigen 
und die 'Entrichtung ,des Be]trages lOhne hehöl1d­
liehe Festsetzung sin,d YOl1g,esehen. Die weiteren 
Verfa:hrensvorschr~ten er,g,ebensich aus § 201 
BAO. 

Bei Beförderung,en von Gütern mit Fahr2Jeugen 
m~t ausländischem K,ennzeichen im Tra.nsit, im 
Export und im Import ist immer das Zoll=t zur 
Beitr.agserhebung zuständig. 

Di'e Entrichtung ,des Beitra.ges hat heim Transit 
und beim Import gl"iundsätzilich heim :E:~ntii:t-ts-
2JOllamt, beim Expo1"thingegen heim AustI1itts­
zollamt -zu enfolgen. Bei ,gr,enzüherschooitenden 
Belförderungen mit Fa!hnzeugen mit ausländi­
sch'em Kennzeichen wir,d der Beitrag Ibescheid­
mäßig festg,esetzt, wobei die Ver:pflichtung ,zur 
sofortigen Entrichoung der Ahg.ahe m}t ,der Ent­
stehung der Beitragsschuld zusammenfällt. Als 
,einz~ge Entrichtungsal"it ,des Beitrages ist die Bar­
zihlung 'Vorg,esehen. 1thn1ich der Bestimmung 
des § 82 Abs. 7 KFG, zmletzt geändel"it durch 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 615/1977, ist zu ver­
hindern, daß Falhrzeuge m~t ausläniaischem 
K,ennZieichen ohne Entrichtung des Beitr3lges im 
Inland Beförderungen durchführen. Stellt sich 
hei FaJhrzeugen mit ausländischem Kennzeichen 
beim Verlassen ,des Inlandes heraus,.daßdie für 
die Fe&tsetzung ,des Bei,trag,es maßgeblichen Um­
stände Unrichltig angesetzt wurden, so hat das 
ZoHamt, bei ,dem der Aust6tt 'erfo1g>t, den Bei­
trag neufestlZiusetzen. Die hisherige Zustä.ndig­
keit .des ,Eintmttszollamltes :geht ,auf das Aus­
tl1ittszollamt über. Zur Sicherung des Abgaben­
anspruches hat der Beitragsschuldner (Lenker) 
die Beitragserklärun,gund den Bei,tragsbescheid 
auf der ganzen Inlandstrecke mitzuführen. Zur 
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Überprüfung, ob ,diese AnordntmgeingehaLten 
wind, sind sowohl d,i.e Organe der F'ünanzämter, 
die Organe des öffenüichen Sicherheits dienstes als 
auch die Organe ,der Zollwache .ermächtigt. \ 

Zu § 7: 

Durch diese Bestimmung soll ,erreicht wer·den, 
daß :gegenüber Sta·a,ten, die österreichische 
Tran~portunternehmer ein,er höher{)n Albgahen­
helastung UßJ..terwerfen, auf rascheste Weise Re­
ItJorsion geübt werden kann. Düe R,egelung tist so 
wei,t gefaßt, daß nicht nur eine ,höhere unmittel­
bal"e ahgabenrechtliche Belastung d.er Beförderung 
samt Leer,fahrt, sondern a.uch andere aIUSländische 
abgabenr,echtliche Maßnahmen, die im Zusa.m­
menhang mit Straßen transporten stehen (z. B. 
eine Ahga,benerhebung für ·die Ert,eilun,g von 
Güterbeförderungsbewi1ligungen oder Abgaben 
für LeerLrhrten), :zu einer Anhebung ,des öster­
reichischen Straßenverkehnsbei,trages gegenüber 
dem betreffenden StaaJt berech.tligen. 

7 

Zu § 8: 

Der kombinierte V,erkehr Schiene - Straße 
dient der Straßenen.tla:stung. Es soll ein Anreiz 
zur Lnanspl"uchnahme dieser Verkehrstechnik 
geboten werden. Ermäßigungen ,der Bahn für den. 
Transport von Straßenf.ahrzeug,en, ·diej,m Hin­
blick a'Uf den Straßenverkehnbeitrag gewährt 
wel"den, wl1en •. bherdem EisenblJhnunternehmen 
abgegolten werden. 

Zu § 9: 

§ 9 sta,ouiert den Zeitpu~kt des Inkrafttretens 
des Geseozes I\.IJnd ,en,thäk eine Ahgl"enzung, ab 
welchem Zeitpunkt auf Güterbefönderungen die 
Bestimmungen ·des Gesetz,es anzuwenden sind. 
Grunds~tzEch :ist ,der Zeitpunkt des Entst,ehens 
der Beitragsschu1.d maßgebend. 

Der Straßenverkehrs beitrag fließt zur Gänze 
dem Bund zu. 

822 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 7 von 7

www.parlament.gv.at




